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Beantwortung der Einwohneranfrage - Denkmal- und Gestaltungsbeirat (EAF-0004/2019) 

 
Sehr geehrte Frau P.,   
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Die Berufung eines Denkmalbeirats durch die Oberbürgermeisterin wird im IV. Quartal 2019 erfolgen. 
Die Besetzung des Denkmalbeirats wird sich an Vorschlägen engagierter Bürger der Stadt Eisenach 
orientieren. 
 
Eine frühere Berufung erfolgte insbesondere deshalb nicht, weil bekanntermaßen bis zur 
abschließenden Entscheidung des Stadtrats der Stadt Eisenach über die Fusion mit dem 
Wartburgkreis immer auch eine Abgabe der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde sowie der 
Unteren Denkmalschutzbehörde in der politischen Diskussion stand. 
 
Für die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats bedarf es einer entsprechenden Entscheidung des 
Stadtrats, da ein solcher Beirat – anders als z.B. der Naturschutzbeirat oder der Denkmalbeirat – 
nicht bundes- oder landesgesetzlich vorgesehen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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